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Landesgremium OÖ des Markt-,  
Straßen- und Wanderhandels 

Sparte Handel 
Wirtschaftskammer Oberösterreich 

Hessenplatz 3 | 4020 Linz 
T 05-90909-4332 

E markthandel@wkooe.at 

W wko.at/ooe/markthandel 

W facebook.com/wkooe 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Sachbearbeiterin Durchwahl Datum 

      TK/KK, Krauss -4332 10.07.2024 

 

 

Einladung zur Gremialtagung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie herzlich zur bevorstehenden Gremialtagung des Markt-, Straßen- und 

Wanderhandels einladen: 

 

 
 

Tagesordnung: 

 
1. Eröffnung und Begrüßung - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 

Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Gremialtagung vom 28.09.2023 

4. Bestellung eines Protokollprüfers 

5. Beschluss der Grundumlage 2025 (unveränderter GU-Beschluss) 

 

 
 

6. Allfälliges  

 

 

 

306 LG Markt-, Straßen- und 

Wanderhandel

● Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester Betrag.                              

Mindestens der Betrag für eine Betriebsstätte.

€ 125,00

€ 62,50

Beschluss der Fachgruppentagung am 

16.09.2024. Dieser Beschluss tritt mit 

01.01. des auf die Beschlussfassung 

folgenden Jahres in Kraft.

Feste Beträge sind für juristische Personen zu verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen 

die Fälle des Ruhens gemäß § 123 Abs. 9 WKG. 

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitgliedschaftsbegründenden Berechtigungen für die 

gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist die Grundumlage in folgender Höhe zu 

entrichten:

 

DATUM:  MONTAG, 16. SEPTEMBER 2024 
 ZEIT:  09:00 UHR 
 ORT:   HESSENPLATZ 3 | 4020 LINZ | SEMINARRAUM S23 
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Freundliche Grüße 

 
 
 
 
 

Thomas Ebner      Thomas Kern, BSc 
    (Obmann)         (Geschäftsführer) 

 

 

 

 

Die Gremialtagung ist nicht öffentlich, zur Teilnahme sind nur Fachgruppenmitglieder 

berechtigt. Juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechts haben 

zur Ausübung ihrer Rechte eine physische Person zu bevollmächtigen. Die Vollmacht ist 

vorzulegen. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder ist nicht möglich. 

 

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir in jedem Fall – ob Teilnahme oder 
Verhinderung – um Ihre Rückmeldung bis spätestens 09. September 2024 (per E-Mail an 
markthandel@wkooe.at). 
 


